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Coiffure
KETTENBRÜCKE Wellness für Ihre Haare

WIR SIND AUCH MONTAGS FÜR SIE DA!



Kirchgemeinde Kirchberg
Sonntag, 6. April
  9.30 	 ​Gottesdienst
	 Kirche Kirchberg
	 Pfr. Erich Strahm
	 Thema: Ein schwerer Weg: Isaaks Opferung –
	 geht's noch? Text: 1. Mose 22, 1 – 14
	 Kollekte: Kovive
	 Andreas Schib, Orgel
	 Nach dem Gottesdienst sind Sie herzlich zum 
	 Chilekafi eingeladen.

Dienstag, 8. April
14.00 	 Nachmittag für Alleinstehende
	 Sigristenschür
	 Herr Manfred Baumann berichtet von seiner 
	 Reise durch den Spreewald, die Lausitz und über
	 den Braunkohleraubbau.

Donnerstag, 10. April
  9.30 	 Gottesdienst im Seniorenzentrum Wasserflue
	 Pfr. Marco Jaeschke

Sonntag, 13. April
  9.30 	 ​Gottesdienst zum Palmsonntag
	 Kirche Kirchberg
	 Pfr. Peter Henning
	 Kollekte: Stiftung Theodora
	 Urs Roth, Orgel

Fahrdienst für Gottesdienst-BesucherInnen Küttigen und 
Rombach: Telefonische Anmeldung bis spätestens Freitag, 
11.30 Uhr, bei Maja Kaufmann, Telefon 079 156 81 55.
 
Fahrdienst für Gottesdienst-BesucherInnen Biberstein: 
Telefonische Anmeldung bis spätestens Freitag, 11.30 
Uhr, bei Giovanni Berner, Telefon 062 827 14 44.
 

Kirchgemeinde Densbüren-Asp
Sonntag, 6. April
  9.30 	 Gottesdienst in Kirchberg/Küttigen
​​​	 mit Pfr. Erich Strahm
 
Dienstag, 8. April
14.00 	​ Seniorennachmittag
​​​	 Wir spielen Lotto!
	 Preis-Spenden sind willkommen.

Katholische Pfarrei Peter und Paul 
Aarau
Freitag, 4. April
14 – 17	Café Paula ist geöffnet
 
Samstag, 5. April
18.00 	 Wortgottesdienst mit Kommunionfeier 
	 mit Burghard Förster​

Sonntag, 6. April
10.00 	 Wortgottesdienst mit Kommunionfeier 
	 mit Burghard Förster

Dienstag, 8. April
  9.15 	​ Wortgottesdienst mit Kommunionfeier
 
Donnerstag, 10. April
14 – 17	Café Paula ist geöffnet
 
Pfarreileiter und Seelsorger für Küttigen-Rombach und 
Biberstein: Burghard Förster
 
Unsere aktuellen Informationen und Details zu den An-
lässen finden Sie unter: www.pastoralraum-aarau.ch

Vereinsnachrichten
Chüttiger Landfraue
Backen: Fr, 25. April und Fr, 9. Mai um 17 Uhr im Bach-
hüsli. Landfrauen-Treff «Achtsamkeit»: Mi, 23. April 
um 19 Uhr in der Alten Kanzlei. Besuchen Sie uns auf 
www.landfraue.ch.

Eltern-Kind-Café
Herzlich begrüssen wir euch jeweils am Mittwoch von 
9.00 – 11.00 Uhr in den ungeraden Kalenderwochen. 
Spannende und genauere Infos zum Café, weiteren 
Angeboten, aktuelle Daten und Community findet ihr 
unter: www.eltern-kind-cafe.ch. Bei Interesse oder 
Fragen: Vereinspräsidentin Cécile Meier, 079 730 92 85.

Elternverein Küttigen
Spiel- und Waldspielgruppe: Anmeldung Spiel- und Wald-
spielgruppe 2025/2026. SG jeweils Mo – Fr Morgen und 
Di und Do Nachmittag für Kinder ab 2 ½ Jahren. WSG 
jeweils Di, Mi und Fr Morgen für Kinder ab 3 Jahren. 
Infos und Anmeldung unter: www.evk-faz.ch.

Fachstelle Alter
Frau Ursula Hürzeler, Fachverantwortliche für Alters-
fragen. Telefon: 079 840 12 45. Montag und Dienstag, 
8.00 Uhr – 11.30 Uhr, 13.30 Uhr – 16.30 Uhr, Mittwoch, 
8.00 Uhr – 11.30 Uhr, restliche Zeit bitte auf Combox 
sprechen. E-Mail: ursula.huerzeler@kuettigen.ch.
Fahrdienst: Wenden Sie sich bitte an Frau Maja Kauf-
mann, Telefon: 079 156 81 55 (bitte auch auf Combox 
sprechen).

Frauennetzwerk Küttigen und Umgebung
Offener Treff am Do, 10. April, 9 Uhr, Kafi Dorf, Kütti-
gen, und Do, 8. Mai, neu ab 18 Uhr, Restaurant Ascott, 
Rombach. KAFFEE UND MEHR am Setzlingsmarkt: Sa, 
26. April, 11 – 15 Uhr, Alte Mühle, Küttigen. Besuchen 
Sie uns: www.frauennetzwerkkuettigen.ch.

Integrationskommission
Mi, 23. April: 9.00 – 11.30 Uhr und 13.30 – 16.00 Uhr 
Kleidertausch im Spittel (Hauptstr. 29, Küttigen), Frau-
en-/Männer- und Kindersommerkleider, «Bring, was du 
nicht mehr brauchst und nimm, was dir gefällt!» Inkl. 
Kaffee- und Kinderspielecke. Weitere Informationen: 
integrationskommission@kuettigen.ch oder 079 376 87 18.

Jugendspiel Küttigen-Biberstein
Fr, 4. April, Gesamtprobe 18.45 – 20.00 Uhr, Probe ältere 
Jugendspieler 19.30 – 20.15 Uhr.

Juspola Küttigen
Das Juspola Küttigen findet vom 7. – 12. April 2025 mit 
80 Kindern in der Lenk statt. Weitere Infos auf www.
juspola-kuettigen.ch. Herzlichen Dank allen, die unser 
Lager unterstützen!



Klimaplattform
Mit der Klimaplattform vernetzen, fördern und lancie-
ren wir nachhaltige Initiativen. Am Fr, 11. April, findet 
zum globalen Klimastreik auch in Aarau eine Demons-
tration statt: 17.00 – 19.00 Uhr, Treffpunkt Bahnhof-
platz. Mehr Infos auf klimaplattform.net, Klimaplatt-
form auch auf Instagram: Klimaplattform.krb.

KTZV – Kleintierzüchterverein Küttigen-Biberstein
Wir laden zum Hock am Di, 8. April, 20.00 Uhr ein. Wo:                 
Restaurant Central, Küttigen. Bis dann, euer Vorstand.

Männerriege Küttigen und Man(n) turnt mit
Am Do, 10. April geht es beim Frühlingsanlass ab zum 
Fernsehen. 

Musikgemeinschaft Küttigen-Biberstein
Do, 10. April, 19.30 Uhr Gesamtprobe Aula, Küttigen.

Pensionierten-Vereinigung Küttigen/Rombach
Do, 10. April, Besuch der Hammerschmiede Seengen. Be-
sammlung 13.00 Uhr beim Gemeindehaus. Anmeldun-
gen sind erbeten bis zum 6. April an: walter.knobel@ 
bluewin.ch oder 079 333 37 36 (SMS).

Polysport Küttigen
Jeden Do Spiel und Sport in der Turnhalle Dorf um 20.00 
Uhr. Interessierte können sich bei Anderson Notter, 
079 506 54 85, melden.

Pro Senectute Fitness / Gymnastik Männer 60+
Nach den Sportferien, ab 12.02., wird wieder jeden Mitt-
woch von 15 – 16 Uhr bis zu den Frühlingsferien, 5. 
April, in der oberen Turnhalle Stock geturnt. Wer seine 
Fitness verbessern will, kann dies bei uns verwirkli-
chen und ohne Anmeldung mitturnen. Anschliessend 
ans Turnen treffen und erholen wir uns im Kafi Dorf 
zu einem gemütlichen Beisammensein.

Schützengesellschaft Küttigen
Do, 10. April, 18.00 – 19.30 Uhr Training, Talmatt.

SingWerkstatt
Jeden Mittwochabend singen wir im Spittelsaal (bitte 
hinteren Eingang benutzen). Unsere Proben beginnen 
um 20 Uhr. Während der Schulferien sind keine Pro-
ben. Wir freuen uns auf neue Sängerinnen und Sän-
ger! www.singwerkstatt-kuettigen.ch

Spitex Region Aarau
Alte Staffeleggstrasse 9b, Küttigen, 062 827 00 70, info@
spitex-aarenord.ch. Einsatzzeiten: 7.00 – 23.00 Uhr. Bü-
rozeiten: Mo bis Fr, 8.00 – 12.00 & 13.30 – 17.00 Uhr. Aus
serhalb der Bürozeiten kann auf den Telefonbeantwor-
ter gesprochen werden, dieser wird mehrmals täglich 
abgehört.

STV Küttigen
Mo – Fr, 7.–11. April, ganze Woche, keine Trainings in-
folge Hallenreinigung.

STV Küttigen, Frauen
Wir wünschen allen Turnerinnen schöne Frühlingsfe-
rien! Wiederbeginn des Turnens am Di, 22. April.

Generalversammlung FDP Küttigen
Am 19. März 2025 durfte die Co-Präsidentin Irene Ar-
nold 24 Mitglieder zur Generalversammlung der FDP 
Küttigen-Rombach begrüssen.
In ihrem Jahresbericht erwähnte sie speziell die erfolg-
reiche Teilnahme am Chüttiger Früelig, die Zimtstern
aktion vor der Bäckerei und die Wortmeldungen an-
lässlich der beiden Gemeindeversammlungen, welche 
viele positive Rückmeldungen aus der Dorfbevölke-
rung bewirkten. Mit einer verstärkten Präsenz im Küt-
tiger Anzeiger konnte die FDP ihre Position zu Dorfthe-
men gut kommunizieren. Die enge Zusammenarbeit 
der beiden Co-Präsidentinnen prägte das Jahr und hat 
dem Verein eine klare Richtung gegeben. Leider muss 
Daniela Leutwiler aus beruflichen Gründen als Co-Prä-
sidentin aus dem Vorstand zurücktreten. Marianne 
Wehrli, Kassierin seit 2011, tritt ebenfalls aus dem Vor-
stand zurück. Irene Arnold verdankt die Arbeit der bei-
den Vorstandsmitglieder. Sie führt das Präsidium alleine 
weiter.

Die Rechnung 2024 schliesst mit einem kleinen Gewinn 
ab. Der Revisorenbericht wurde von Urs Hunziker er-
läutert. Das Budget 2025 mit unverändertem Mitglie-
derbeitrag wurde einstimmig genehmigt.
Als neue Vorstandsmitglieder werden mit grossem Ap-
plaus Fabian Schatzmann (Kassier und Mitgliederver-
waltung) und Valérie Blattner (Beisitzerin) gewählt. 
Das Vizepräsidium soll im kommenden Jahr wieder be-
setzt werden.

Als Kandidat für den Gemeinderat (Nachfolge Thomas 
Kaspar) stellt sich Jürg Rykart zur Verfügung. Die bishe-
rigen Mitglieder Ruedi Wacker und David Spielmann 
(beide Finanzkommission), Mark Maurer (Wahlbüro) 
und Doris Leuthard (Steuerkommission) stellen sich für 
eine weitere Amtsperiode zur Verfügung. Alle Kandi-
daten werden mit grossem Applaus nominiert. Daniela 
Leutwiler tritt aus dem Wahlbüro zurück. Die Präsiden-
tin verdankt den Einsatz von Christine Forster als Mit-
glied der Integrationskommission.

Im Ausblick verweist die Präsidentin auf die Schwer-
punkte 2025, die Kommunikation im Küttiger Anzeiger 
und der Webseite sowie die Gesamterneuerungswah-
len im Herbst. Die FDP wird auch im 2025 mit einem 
Güggelistand am Chüttiger Früelig vertreten sein.
Nach dem offiziellen Teil übergibt Irene Arnold das 
Wort an Dr. Dan Georgescu, Klinikleiter und Chefarzt, 
Klinik für Konsiliar-, Alters- und Neuropsychiatrie, 
PDAG, für den sehr spannenden Gastvortrag zum The-
ma: «Mut und Selbstbestimmung».
Der gelungene Anlass klang nach dem Essen mit einem 
gemütlichen Beisammensein aus.

Amtliche Publikationen  
der Gemeinde Küttigen

Bekanntmachung
Bauherr	 Stiftung Heilsarmee Schweiz, 
		  OE Immobilien, Laupenstrasse 5, 3008 Bern
Bauobjekt	 Provisorium in der Landwirtschaftszone
		  Obstgarten
Bauplatz	 Parzelle Nr. 7870, 7867, 
		  Widlerstrasse / Bibersteinerstrasse,		
		  5022 Rombach



Auflagefrist: vom 7. April 2025 bis 6. Mai 2025

Einwendungen: Gegen Baugesuche kann innert der Auf-
lagefrist beim Gemeinderat Einwendung erhoben wer-
den. Die Einwendung hat einen Antrag sowie eine Be-
gründung zu enthalten. Legitimiert zur Einwendung ist 
nur, wer ein eigenes, schutzwürdiges Interesse geltend 
machen kann.
� Abteilung Bau

Gemeinderats-Infos
Gesamterneuerungswahlen Amtsperiode 2026/29
Der Gemeinderat möchte die Gesamterneuerungswah-
len der Mitglieder der gemeinderätlichen Kommissio-
nen und der nebenamtlichen Funktionäre für die kom-
mende Amtsperiode 2026/2029 rechtzeitig in die Wege 
leiten. Allfällige Demissionen sind dem Gemeinderat 
bis Ende Mai 2025 schriftlich bekannt zu geben.

Baubewilligungen haben erhalten
•	� Swisscom (Schweiz) AG, Urdorf; für Grabarbeiten, 

Parzelle Nr. 8888, Solzertweg
•	� Merino Collado Gugger Martha und Gugger Rolf, 

Küttigen; für Balkonanbau an Wohnbereich und 
Frontverglasung, Parzelle Nr. 7505, Ahornweg 43

Sportanlage Ritzer
Infolge der Sanierungsarbeiten der Deponie Ritzer steht 
dem Fussballverein Küttigen für längere Zeit für den 
Trainings- und Spielbetrieb lediglich das Kunstrasen-
spielfeld zur Verfügung. Dies hat zur Folge, dass die 
Einhaltung der bewilligten Betriebszeiten im Frühling 
und im Herbst phasenweise an ihre Grenzen stösst. 
Aufgrund des dicht gedrängten Terminplans des Spiel-
betriebs hat der Gemeinderat an folgende Daten die 
ausnahmsweise Nutzung der Anlage bis längstens 
22.30 Uhr bewilligt:
–	 5. April, 26. April, 3. Mai und 17. Mai

Der Anwohnerschaft wird für das Verständnis gedankt.

� Gemeinderat Küttigen

Hundehaltung in Wald und Flur
Im Zusammenhang mit einer korrekten Hundehaltung 
werden folgende Verhaltensregeln in Erinnerung ge-
rufen:

Das freie Laufenlassen von Hunden über Wiesen und 
Ackerbaukulturen ist jeweils in der Zeit vom 1. April bis 
zum 31. Oktober untersagt. Das Versäubern auf land-
wirtschaftlich genutztem Wies- und Ackerland oder auf 
öffentlichen Plätzen und Anlagen ist überdies während 
des ganzen Jahres verboten. Der kundige und umsich-
tige Hundehalter sorgt dafür, dass jeglicher Kot seines 
Vierbeiners aufgenommen und ordnungsgemäss ent-
sorgt wird. Dazu stehen zahlreiche Robidog-Behälter 
zur Verfügung. 
Gemäss der kantonalen Jagdverordnung sind Hunde 
im Wald und am Waldrand vom 1. April bis zum 31. Juli 
konsequent an der Leine zu führen. Während dieser 
Trag-, Setz- und Aufzuchtzeit von vielen wildlebenden 

Tieren sollte auf ihre Bedürfnisse besonders Rücksicht 
genommen werden. Gemäss dem kommunalen Polizei-
reglement ist es generell verboten, Hunde unbeauf-
sichtigt laufen zu lassen. Im Bereich von verkehrsreichen 
Strassen und öffentlichen Plätzen gilt die Leinenpflicht 
das ganze Jahr. Jedem verantwortungsbewussten Hun-
dehalter sollte es eine Gewissenssache sein, den/die 
Vierbeiner beim täglichen Ausführen unter direkter 
Aufsicht, Kontrolle und Appell zu halten. 

Die Hundehalter werden aufgerufen, sich im Interesse 
der Bevölkerung und der Landwirtschaft an die Vor-
schriften zu halten. Gleichzeitig dankt der Gemeinderat 
den vielen Hundebesitzern, welche die vorgenannten 
Regeln vorbildlich beachten.
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Verteiler: - Küttiger Anzeiger  
 Erfreuliches Rechnungsergebnis 2024  
für die Gemeinde Küttigen
Mit einem Ertragsüberschuss von 1.3 Mio. Franken prä-
sentiert die Einwohnergemeinde exklusive der Spezial-
finanzierungen ein erfreuliches Ergebnis. Das Budget 
sah einen Aufwandüberschuss von 166'400 Franken 
vor. Ausschlaggebend war der Steuerabschluss mit we-
sentlich höheren Nachträgen aus Vorjahren. Mit einem 
Rekordergebnis haben einmalig hohe Gewinn- und Ka-
pitalsteuern juristischer Personen und höhere Erb-
schafts- und Schenkungssteuern zum guten Ergebnis 
beigetragen. Die hohen Investitionen insbesondere in 
die Bildungsinfrastruktur konnten erfreulicherweise 
mit den vorhandenen liquiden Mitteln finanziert wer-
den. Mit der Finanzierung der überdurchschnittlichen 
Investitionen wurde das Nettovermögen allerdings 
vollumfänglich verwendet und es resultiert neu eine 
Nettoschuld der Einwohnergemeinde ohne Spezialfi-
nanzierungen von 203'471 Franken. Dies entspricht der 
Prognose des im November 2024 publizierten Aufga-
ben- und Finanzplanes.

Erfolgsrechnung
Der Personalaufwand ist mit 6 Mio. Franken im Ver-
gleich zum Budget um 1.2 % höher ausgefallen. Beim 
Sach- und übrigen Betriebsaufwand wird gegenüber 
dem Budget ein Minderaufwand ausgewiesen. Dies 
entspricht einer Abnahme von 4.8 % und ist hauptsäch-
lich auf den verminderten Aufwand für den Strassen-
unterhalt zurückzuführen. Insgesamt beträgt der Sach- 
und übrige Betriebsaufwand 3.7 Mio. Franken. Die 
planmässigen Abschreibungen belaufen sich auf  2.1 Mio. 
und stimmen mit dem Budget überein. Infolge Sistie-
rung und Projektänderungen sind ausserplanmässige 
Abschreibungen von 91'165 Franken zusätzlich erfolgs-
wirksam gebucht worden. Verursacht durch kontinuier-



lich steigende Fallzahlen im Bereich Kindes- und Er-
wachsenenschutz, markant höhere zu finanzierende 
Restkosten für die Pflegefinanzierung und steigende 
Aufwendungen für das Asyl- und Flüchtlingswesen stieg 
der Transferaufwand auf 14.9 Mio. Franken. Hingegen 
blieben die Aufwendungen für die ordentliche Sozial-
hilfe leicht unter den Erwartungen. Insgesamt beträgt 
der Zuwachs des Transferaufwandes 692'000 Franken. 
Dies entspricht 4.9 %. 
Ertragsseitig sind insbesondere höhere Baubewilli-
gungsgebühren und höhere Bundesbeiträge für das 
Asyl- und Flüchtlingswesen verzeichnet worden. Im De-
tail zeigt der Steuerabschluss, dass die prognostizierten 
Einkommenssteuern des laufenden Jahres mit einer Ab-
weichung von 0.2 Mio. Franken (+ 1.3 %) exakt budgetiert 
wurden. Darüber hinaus führten überdurchschnittli-
che Steuernachträge aus Vorjahren mit einem Mehrer-
trag von insgesamt 0.4 Mio. Franken (+ 18 %) zu einem 
besseren Steuerergebnis. Ebenfalls sind die Vermö-
genssteuern des Rechnungsjahres mit einem Plus von 
0.2 Mio. Franken höher ausgefallen als veranschlagt. 
Ferner waren für den Steuerabschluss ausserdem die 
Steuererträge juristischer Personen + 0.38 Mio. Fran-
ken (plus 71 %) und die Erbschafts- und Schenkungs-
steuern mit einem Plus von 92'546 Franken (plus 77 %) 
ausschlaggebend. Gesamthaft beträgt der Mehrertrag 
an Gemeinde- und Sondersteuern 1.2 Mio. Franken.

Investitionen
Den Bruttoinvestitionen von 8.7 Mio. Franken stehen 
Investitionseinnahmen von 0.3 Mio. Franken gegenüber. 
Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf 8.4 Mio. Fran-
ken (Budget 15.2 Mio. Franken). Die Abweichung er-
klärt sich hauptsächlich mit den im Vorjahr gebildeten 
Rückstellungen zwecks Sanierung der Altdeponie Rit-
zer mit der Folge, dass die Sanierungsausgaben und die 
Finanzierungsbeiträge via Erfolgsrechnung verbucht 
wurden.
Der Finanzierungsausweis weist einen Finanzierungs-
fehlbetrag von 4.8 Mio. Franken aus. In der Folge resul-
tiert eine Nettoschuld per Ende 2024 von 203'471 Fran-
ken. Dies entspricht der Prognose des publizierten 
Aufgaben- und Finanzplanes, welcher damit die Funk-
tion eines verlässlichen Führungsinstrumentes für die 
Behörden untermauert und in Bezug auf das hohe zu-
künftige Investitionsvolumen an Bedeutung gewinnt. 
Die als Basis für die Ermittlung der Schuldenbremse 
verwendete Kennzahl «Netto-Verschuldungsquotient» 
beträgt mit dem Jahresabschluss 0.91 %. Das ist ein sehr 
guter Wert. Der Quotient sollte als finanzpolitische 
Zielgrösse den Wert von 150 % nicht übersteigen. 

Geldflussrechnung
Die konsolidierte Geldflussrechnung inkl. Spezialfinan-
zierungen gibt Auskunft über die Mittelherkunft und 
-verwendung und zeigt aus operativer Tätigkeit einen 
Geldzufluss von 1.2 Mio. Franken. Unter Berücksichti-
gung des Mittelabflusses aus Investitions-, Anlagen- und 
Finanzierungstätigkeit von 5.7 Mio. Franken resultiert 
eine Unterdeckung von 4.5 Mio. Franken, welche eine 
Abnahme der liquiden Mittel auf 8.5 Mio. Franken per 
Bilanzstichtag herbeiführte.  

Wasserwerk (Gemeindebetrieb)
Die Erfolgsrechnung weist einen Ertragsüberschuss von 
203'767 Franken (Budget 253‘680 Franken) aus. Die Ab-
weichung gegenüber dem Budget erklärt sich mit hö-
heren Aufwendungen für den Tiefbau. 

Die Investitionsrechnung schliesst mit Nettoinvestitio-
nen in der Höhe von 0.18 Mio. Franken (Budget 0.4 Mio. 
Franken) ab. Zuzüglich der erzielten Selbstfinanzierung 
von 402’243 Franken resultiert ein Finanzierungsüber-
schuss von 227'091 Franken. In der Folge steigt das Net-
tovermögen auf 1.2 Mio. Franken.

Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)
Die Abwasserbeseitigung schliesst mit einem Aufwand
überschuss von 75'948 Franken ab. Budgetiert wurde 
ein Aufwandüberschuss von 87'400 Franken.
Die Nettoinvestitionsabnahme beläuft sich auf 0.3 Mio. 
Franken (Budget 0.05 Mio. Franken). Zuzüglich der 
Selbstfinanzierung von 102‘933 Franken resultiert ein 
Finanzierungsüberschuss von 0.4 Mio. Franken. In der 
Folge steigt das Nettovermögen per Ende 2024 auf 4.8 
Mio. Franken.

Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)
Der Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft weist im 
zweiten Betriebsjahr wiederum einen Ertragsüberschuss 
aus. Der erzielte Überschuss beziffert sich auf 72‘174 
Franken; budgetiert war ein ausgeglichenes Ergebnis. 
Der Überschuss begründet sich einerseits mit tieferen 
Sachaufwendungen für den Häckseldienst und ande-
rerseits mit der aufgrund eines Bundesgerichtsent-
scheides einmalig geltend gemachten Forderung von 
ursprünglich nach bisheriger vorgeschriebener Praxis 
vorgenommener Vorsteuerkürzung. 

Ortsbürgergemeinde
Aus der Ortsbürgerverwaltung resultiert ein Ertrags-
überschuss von 11'265 Franken. Das leicht bessere Er-
gebnis ist auf den höheren Pachtzinsertrag zurückzu-
führen. Der Gewinn wurde dem Eigenkapital zugewiesen.  
Die Rechnung des Forstbetriebes Jura weist einen Ge-
winn von 446'807 Franken aus. Der Gewinnanteil der 
Ortsbürgergemeinde Küttigen beträgt 111'701 Fran-
ken. Zum Ausgleich der Rechnung war eine Einlage in 
den Waldfonds von 91'529 Franken (Budget 68'200 
Franken) möglich. Der Bestand des Waldfonds beträgt 
per Ende 2024 986'317 Franken (ms).

In Zusammenarbeit mit rundum mobil und 
dem Fachbereich Alter der Stadt Aarau findet 
auch im 2025 der

MOBILITÄTSKURS «MOBIL SEIN & 
BLEIBEN» statt. 

Montag, 5. Mai 2025, 8.30 – 12.00 Uhr Rathaus, 
Rathausgasse 1 in Aarau
Im kostenlosen Kurs «mobil sein & bleiben» vermitteln 
Ihnen Experten des öffentlichen Verkehrs und der Po-
lizei viel Wissenswertes für Ihre alltägliche Mobilität. In 
Theorie und mit praktischen Übungen – so bleiben Sie 
zu Fuss und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln un-
abhängig und sicher mobil!

Was werden Sie lernen?
•	� ÖV geschickt nutzen: Sicher und entspannt unterwegs
•	� Billettautomaten bedienen: Schnell und einfach zum 

passenden Billett
•	 �Neues entdecken: Digitale Möglichkeiten kennen-

lernen



 

 

 

 

 

 Zu vermieten in Küttigen ab Juni 2025 
alte Staffeleggstrasse 9a 
 

3 ½  Zimmer-Wohnung 1. OG  
 

Ruhige und sonnige Lage, auch als 
Alterswohnung bestens geeignet 
Auskunft erteilt gerne Refinax AG, Küttigen 
* 079 555 64 54 - marianne.mueller@refinax.ch 

 

•	� Risiken vermeiden: Unfall- und sturzfrei im ÖV und 
Strassenverkehr

•	� Clever kombinieren: Mit Bus, Bahn und zu Fuss ans Ziel

Zu beachten: Der Kurs findet bei jeder Witterung statt. 
Passende Kleidung wird empfohlen. Kursende ist am 
Bahnhof Aarau. 

Anmeldung: rundum mobil GmbH
E-Mail: kurs@mobilsein.ch, Telefon 033 334 00 20
oder Fachstelle Alter, Ursula Hürzeler 079 840 12 45, 
ursula.huerzeler@kuettigen.ch

Unentgeltliche Rechtsauskunft
Für die Gemeinden Küttigen, Biberstein und Densbüren
durch Herrn lic. iur. André Gräni, Rechtsanwalt und 
Notar, Aarau

Ort und Lokal:	 Gemeindehaus Küttigen
			   Sitzungszimmer 2.05 (2. Stock)
Sprechstunde:	 19.00 bis 20.00 Uhr
Datum:		  Dienstag, 8. April 2025

� Zentrale Dienste Küttigen

Samstag, 10. Mai 2025
Bring- und Holtag   
Schulareal Dorf
Bringen:	 10.00 – 12.00 Uhr 
Holen:	 10.00 – 12.30 Uhr
Kleinmöbel, Bücher, Sportartikel, Spiele, 
Haushaltartikel, Bett-, Tisch- u. Küchenwäsche, 
Geschirr, Nippes, Kleinelektrogeräte bis ca. 10 kg
Nicht angenommen werden:
grosse Möbelstücke, Lampenschirme, Skis, 
verbrauchtes Plastikkinderspielzeug, Kinder-
autositze, Koffer, beschädigte oder schmutzige 
Gegenstände. Professionelle Händler uner-
wünscht.

Verpflegungsstand der Klasse P6a Dorf
Repair Café   Spittel
10.00 – 13.00 Uhr 
Hier reparieren Sie gemeinsam mit ehren- 
amtlichen Profis Ihre Lieblingsobjekte, ohne 
Anmeldung und unentgeltlich. Elektrogeräte, 
Textilien, Holzgegenstände und vieles mehr!

Gemeinde Küttigen

Wir suchen für das Hauswartteam Schulanlage 
Stock per 1. Juli 2025 oder nach Vereinbarung 
eine/n

Fachmann:frau Reinigung 
und Facility Dienst  
Schulanlage Stock 100 %
Alles weitere Wissenswerte über diese 
Stellenausschreibung erfahren Sie unter 
www.kuettigen.ch. Für telefonische Auskünfte 
stehen Francesco Brescancin, Hauswart 
Teamleiter SA Stock, Tel. 079 657 90 63, oder 
Pius Lang, Leiter Abteilung Bau, Tel. 062 839 
93 11, gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns über Ihr Interesse.

Gemeinderat Küttigen

Gemeinde Küttigen

Zur Ergänzung sucht die Abteilung Bau per 
sofort oder nach Vereinbarung eine/n

Fachspezialist:in  
Abteilung Bau 50 %
Alles weitere Wissenswerte über diese 
Stellenausschreibung erfahren Sie unter 
www.kuettigen.ch. Für telefonische Auskünfte 
steht Stefan Renggli, Leiter Tiefbau (062 839 
93 12), gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns über Ihr Interesse.

Gemeinderat Küttigen



Ich suche in Küttigen oder Rombach,  
für Beratungstätigkeit, einen ca. 20-30 m² 
grossen, ruhigen, hellen und beheizten Raum. 
Gemeinsam nutzbare Toilette für Kunden nötig. 
Parkplatz für Kunden wünschenswert.  
Für Angebote: +41 79 354 32 79 . Sibylle Läubli  

Danke, dass Sie das lokale Gewerbe berücksichtigen

...immer für Sie da

lokal
persönlich

...lokal und persönlich

www. gewerbe-kuettigen.ch

Inserate im Küttiger Anzeiger werden gelesen

Inserate im 
Küttiger Anzeiger 
werden gelesen

...immer für Sie da
www.gewerbe-kuettigen.ch
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Jetzt profitieren: 
quickline.ch

Rückzug der Kandidatur von Pfarrer Michael Wiesmann

Liebe Mitglieder der reformierten Kirchgemeinde Kirchberg

Als Pfarrer und Seelsorger liegt mir die Zuwendung zu meinen Mitmenschen am Herzen. 
Diese bedarf nebst Achtsamkeit auch Freiräume zum Wachstum – zu welchen auch struk-
turelle Voraussetzungen zählen. Was es jeweils genau braucht, variiert dabei von Ort zu 
Ort. Nach dem positiven Kontakt mit der Pfarrwahlkommission wurde mit zunehmender 
Konkretisierung in den Gesprächen mit der Kirchenpflege deutlich, dass Wünschenswer-
tes, Notwendiges und Machbares trotz gutem Willen nicht hinreichend in Übereinstimmung 
zu bringen sind.

Aus diesem Grund habe ich mich entschieden, meine Kandidatur in der reformierten Kirch-
gemeinde Küttigen-Rombach-Biberstein zurückzuziehen. Ich danke der Pfarrwahlkommis-
sion sowie der Kirchenpflege für das Vertrauen, das mir mit dem Wahlvorschlag entgegen-
gebracht wurde. Mit dem Verzicht auf meine weitere Kandidatur möchte ich diesem Ver-
trauen denn auch explizit Rechnung tragen.

Alles Gute und bhüet Sie Gott

Michael Wiesmann

Die Kirchenpflege nimmt mit Verständnis für die Beweggründe Kenntnis vom Rückzug der 
Kandidatur von Pfarrer Michael Wiesmann. Wir danken ihm für seine Offenheit und wün-
schen ihm und seiner Familie alles Gute auf ihrem weiteren Weg.

Den Gottesdienst am kommenden Sonntag, 6. April 2025 hält Pfarrer Erich Strahm.


